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Straßenseite zurückzustellen bis die gegenüber liegende Straßenseite wieder vollständig 
geräumt ist. Leider ist es uns nicht möglich eine solche Verschiebung von Baumaßnahmen um
zum Teil mehrere Jahre rechtlich durchzusetzen, wenn durch Absperrmaßnahmen und 
Notgehwege eine Verkehrsführung noch möglich ist.

Im Bereich der Linprunstraße ist eine Baustelleneinrichtungsfläche auf Höhe der Nr. 19 im 
Bereich der Gehbahn und der Fahrbahn von uns genehmigt. Östlich der Baustelle werden die  
Fußgänger*innen auf den nördlichen Gehweg geführt um dann auf Höhe Linprunstraße 14, 
aufgrund der nördlichen Gehwegsperre, wieder auf einen Notgehweg im Fahrbahnbereich 
(westliches Baufeld Linprunstr. 19) geleitet. Im Anschluss daran können der Fußgänger*innen 
auf den Gehweg vor Hausnummer 21 gelangen, auf dem sich ein Tunnelgerüst befindet. 

Im Zuge der Bauarbeiten kam es zu Behinderungen der Fußgängerführung. Der Notgehweg 
vor Hausnummer 19 wurde verschoben und/oder der Gehweg vor Hausnummer 21 nicht wie 
angeordnet freigehalten. Dies führte bereits im Frühjahr und Frühsommer zu Beschwerden, 
auch von Seiten des BA. Wir sind daraufhin umgehend an die ausführenden Baufirmen 
herangetreten. Im Zuge dieser Gespräche wurde uns eine durchgehende Einhaltung des 
Notgehwegs vor Hausnummer 19 sowie die Freihaltung des Gehwegs vor Hausnummer 21 
zugesichert, damit eine durchgehende und verkehrssichere Fußgängerführung auf der Nord- 
und danach auf der Südseite der Linprunstraße gewährleistet ist.

Wir haben im Juni die örtlich zuständige Polizeiinspektion 42 anlässlich der Beschwerden 
kontaktiert und um weitere Kontrollen der Baustellensituation gebeten. Es wurde eine Störung 
der Verkehrssicherheit, wie im Antrag beschrieben, festgestellt und Anpassungen der 
Verkehrsführung gemäß unserer Anordnungen ausgeführt.

In einer Millionenstadt wie München können jedoch aufgrund der Vielzahl der o.g. Baustellen 
Beeinträchtigungen aufgrund zeitlich oder örtlich nahe aneinander liegender Baumaßnahmen 
leider nicht immer ausgeschlossen werden.

Selbstverständlich behalten wir die Situation vor Ort im Blick und werden uns dazu auch mit 
der Polizei weiterhin austauschen. Das MOR wird weiterhin die Beschilderung und 
Absicherung der Baustelle kontrollieren und eventuelle Mängel monieren, damit eine 
verkehrssichere Fußgängerführung gewährleistet ist.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Leitung MOR-GB2 




